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Beschlussvorlage Nr.   7/2026  

Betreff: Beschluss des Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026 

Haushaltsstelle: 

      

Betrag: 

      

Haushaltsjahr: 

2026 

Mittel vorhanden  

 ja         

  nein 

Deckungsvorschlag: 

 überplanmäßig 

 außerplanmäßig 

       

Fachbereich: 

 Bürgermeister 

 Hauptamt 

 Kämmerei 

bisher behandelt: 

GR Ö 23.01.2026 

      

      

 

 

Der Gemeinderat hat am 23.01.2026 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2026 vor-
beraten. Zu dem vorgelegten Haushaltsplan gingen aus dem Gremium Anträge ein, die in 
den nun vorgelegten Haushaltsplan eingearbeitet wurde.  
 
Nun ist die Haushaltssatzung 2026 einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung bis zum 
Jahr 2029 zu beschließen. 
 
Falls keine Änderungsvorschläge seitens des Gremiums vorgetragen werden, kann der Haus-
halt wie vorgelegt beschlossen werden. 
 
Beschlussvorschlag:   
 
1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird wie nachstehend beschlossen. 
 
2. Darüber hinaus wird dem Stellenplan 2026, dem Finanzplan 2026 und dem Investi-

tionsprogramm bis zum Jahr 2029 zugestimmt. 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Cleebronn 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 

.......... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr .2026 beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 14.873.550 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -13.287.100 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 1.586.450 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.586.450 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 14.671.750 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -12.742.300 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.929.450 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 180.300 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.961.100 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -5.780.800 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -3.851.350 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -64.00 

EUR 
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2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -64.00 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -3.915.350 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die 

Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, ] (Kreditermächtigung) wird fest-

gesetzt auf  0 EUR[,  

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-

ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR. 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .230... v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ...230... v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf ....350.... v. H
. 

 der Steuermessbeträge.  

 
 

Cleebronn, den  

 

 

Thomas Vogl 


